
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/1/19 87/04/0169
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1988

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §199 Abs1;

GewO 1973 §77;

Rechtssatz

Die in § 199 Abs 1 GewO 1973 normierten Anforderungen an Einrichtung, Ausstattung und Führung eines

Gewerbebetriebes gehören nicht zu den im Genehmigungsverfahren nach §§ 77 8 leg cit zu beachtenden

Gesichtspunkten. (Hinweis auf E vom 26.5.1976, 2076/75)
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